
WEG Verwaltung:

Halbe Stimmen der Eigentümer bei 
Abstimmungen
(Ehepaar: 1 Wohnungseinheit je 50% Eigentümer)

Halbe Stimmen nach Wohneinheit gibt es nicht.
Ein Ehepaar hat eine Wohnungseinheit und ist zu je 50 % 
Eigentümer.
Steht keine weitere Regelung bezüglich des Stimmrechtes 
nach MEA (Miteigentumsanteil) in
der Gemeinschaftsordnung, müssen sich beide einigen.
Diese werden als eine Stimme gewertet.
Kopfprinzip 1 Eigentümer hat gleich 1 Stimme.

https://www.inter-wohnungen.de
https://www.inter-wohnungen.de/Impressum.php

Diese Themen sind keine Rechtsberatung.
Inter-Wohnungen UG (haftungsbeschränkt)
übernimmt keine Haftung.


